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Das BDSG schützt O natürliche Personen

O Unternehmen

Die Datenschutzaufsichtsbehörden können O Mitarbeiter kündigen

O Bußgelder verhängen

Daten, die nicht mehr benötigt werden und 
nicht aufgehoben werden müssen, sind in der 
Regel

O zu löschen

O zu archivieren

Daten, die nicht mehr benötigt werden, aber 
aufgehoben werden müssen, sind in der Regel

O zu sperren

O zu löschen

Zugangs- bzw. Zugriffskontrolle kann unter 
anderem erreicht werden durch

O Abschließen von Räumen

O Passwortschutz

O Stempel „Vertraulich“ auf Unterlagen

Ein Betroffener hat folgende Rechte O Auskunft

O Berichtigung

O Löschung

O Entschuldigung

Die Verpflichtung auf das Datengeheimnis 
nach § 5 BDSG verlangt

O das Unterlassen unbefugter 
Datenverarbeitung

O das Wahren der Verschwiegenheit 
bzgl. personenbezogener Daten

O die Geheimhaltung von Umsatzzahlen

Man darf Kundendaten von natürlichen 
Personen zu beliebigen 
Zwecken an Dritte weitergeben, sofern der 
Kunde nicht widersprochen hat. 

O richtig

O falsch

Die Entscheidung über Maßnahmen zum 
Datenschutz im Unternehmen obliegt 

O dem Datenschutzbeauftragten

O der Geschäftsführung

O dem Leiter der EDV-Abteilung

O dem Betriebsratsvorsitzenden

Man darf Kundendaten zu Werbezwecken für 
neue Produkte/Leistungen verwenden wenn

O der Kunde eingewilligt hat

O wenn der Kunde dabei Rabatte erhält

Auf Wunsch können Sie uns den Fragebogen auch gern zuschicken.
Unsere Kontaktdaten finden Sie unter www.fox-on.de
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